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Der Traum von der „sanften
Intervention"

Internationale Rechtsprechung in verhärteten Kon-
flikten kann nur Symbolik oder Kriegserklärung sein

OTaKsaeWEla]

ine „Weltinnenpolitik“, wie sie
E nach dem Ende der Blockkonfron-

tation von vielen erhofft, skizziert

und herbeigeträumt wird, benötigt Me-
chanismen, um das zum „Weltrecht“ ge-
adelte Völkerrecht wirksam durchsetzen
zu können. Dazu gehörennatürlichdie als
„Weltpolizei“ unter dem Dach der UNO
(oder knapp daneben) agierenden Blau-
helm- und Kampftruppenverbände. Das
Augenmerk einer eher zivil gesonnenen
Öffentlichkeit richtet sich dagegen ver-
stärkt auf die Idee einer Streitschlichtung
durch globale Rechtsprechung.
Während manche Projekte (wie ein In-

ternationaler Strafgerichtshof oder ein
UN-Menschenrechtsgerichtshof) ein gan-
zes Jahrhundert langlediglich in Kommis-
sionen „vorangetrieben“ wurden, stehen

andere Instrumentarien der Staatenwelt
bereits ebenso lange tatsächlich zur Verfü-
gung. Die älteste heute praktizierte Form
völkerrechtlicher Rechtsprechung ist die
Schiedsgerichtsbarkeit!. Nach dem Haa-
ger Abkommen zur friedlichen Erledi-
gung internationaler Streitfälle von 1907
können Staaten völkerrechtliche Streitig-
keiten aus zwischenstaatlichen Verträgen

vor einem Schiedsgericht klären lassen.
Derartige Schiedsgerichte sind allerdings
keine ständigen Gerichte, sondern werden
fürjeden Streitfall neu gebildet.

DerInternationale Gerichtshof

Anders der Internationale Gerichtshof
in Den Haag: Der IGHist eine ständige

Einrichtung der Vereinten Nationen’.
Abweichend von der klassischen Schieds-
gerichtsbarkeit sind Richter und Verfah-

ren hier vorgegeben und könnennicht von
den Parteien frei gewählt werden. Der
IGH besteht aus 15 von der UN-Vollver-
sammlung gewählten Richtern.” Nur
Staaten können ihnanrufen'.

Seine tatsächliche Bedeutungliegt aller-
dings weit unter der der internationalen
Schiedsgerichtsbarkeit. Seit der Grün-
dung des IGH im Jahr 1946 hat er (bis

1983) nur 50 Urteile gesprochen und 20
Gutachten erstattet”. In einer Vielzahl in-
ternationaler Streitigkeiten mußte sich der
IGH für unzuständig erklären oder wurde
erst gar nicht angerufen.

Der Grund dieser mageren Bilanz liegt
im Herzen des Völkerrechts. Da die
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UNO-Mitgliedschaft die Souveränität der
Staaten im wesentlichen unangetastet läßt,
erfolgt auch die Unterwerfung unter die
Rechtsprechung des IGH freiwillig. Eine
Bestandsaufnahme im Jahr 1984° ergab:
von damals 157 UNO-Mitgliedern hatten
nur 44 Staaten eine Unterwerfungserklä-
rung abgegeben. Dazu kamen noch drei
Nicht-UNO-Mitglieder. Auch von diesen
47 Staaten hatten sich nur 5 Nationen (Co-

sta Rica, Haiti, Nicaragua, Schweiz,
Lichtenstein) ohne jeden Vorbehalt der

IGH-Rechtsprechung unterworfen. Seit-
her ist die Anzahl der Unterwerfungser-
klärungen nurleicht angestiegen’.

Viele Staaten haben ihre Unterwer-

fungserklärung befristet oder mit einem
Vorbehalt versehen. Das sog. Conally
Amendment der USA schließt z.B. eine

IGH-Zuständigkeit aus, wenn die Verei-
nigten Staaten eine Zuständigkeit ihrerei-
genen Gerichtsbarkeit reklamieren. Da-
mit räumen sich die USA ein Letztent-
scheidungsrecht über die IGH-Zuständig-
keit ein, obwohl laut Statut? der IGH in
Zweifelsfragen über seine Zuständigkeit
selbstentscheidet.

SpielballderMachtpolitik

Es waren auch die USA, die dem IGH

die bisher schwerwiegendste Brüskierung
seiner Geschichte beibrachten: 1984 klag-
te das sandinistische Nicaragua gegen die

Verminung seiner Häfen durch die USA.

Als der IGH sich entgegen der Auffassung
der USA für zuständig erklärte, entzog
sich die USA bis auf weiteres ganz der
IGH-Rechtsprechung?.
Um solche Peinlichkeiten zu vermei-

den, verweigerten die meisten Staaten von

vornherein die Unterwerfung unter die
obligatorische Gerichtsbarkeit des IGH.
Insbesondere der frühere Ostblock hielt

sich abseits. Er kritisierte, daß die Mehr-
heit der Richter „bürgerlichen“ Rechtssy-
stemen angehöre und so kein unpartei-

isches Gericht bilden könnten’, Ähnlich
die Kritik vieler sog. Entwicklungsländer,
die eine europäische Überrepräsentation
auf der IGH-Richterbank ausmachten.

Manchesist hier in Fluß gekommen.

Der Ostblock existiert bekanntlicherweise
nicht mehr, und die Länder des Trikont
werden inzwischen besser eingebunden.
Zuletzt wurden Richter aus Venezuela,Sri

Lanka, Madagaskar und Nigeria ge-
wählt!!. Neben der Angst vor politischen
Urteilen aufgrund einer „falsch“ besetz-
ten Richterbank dürfte aber nach wie vor
die Angst bestehen, (zurecht) verklagt zu
werden.

Ein Großteil der Fälle kommt deshalb
gar nicht aufgrund seiner allgemeinen Zu-
ständigkeit vor den IGH, sondern weil im
Rahmen separater Konventionen, wie der
Völkermord- oder der Seerechtskonventi-
on, die obligatorische Rechtsprechung des
IGH vorgesehenist'”,

Unter Bezug auf die Völkermord-Kon-
vention erließ der IGH z.B. Anfang April

diesen Jahres eine einstweilige Anord-
nung gegen Rest-Jugoslawien. Die jugo-

slawische Regierung solle, so der IGH auf

Antrag der bosnischen Regierung,in Bos-
nien stationierte Truppen (soweit sie von
Belgrad aus befehligt oder unterstützt

werden) anweisen, keinen Völkermord zu
begehen'”. Wie der IGH die bisherigen
Vorgänge bewertet, wird dabei frühestens
im Sommer 1994 entschieden".
ebenfalls erstrebte Aufhebung des UN-

Waffenembargos gegen Bosnien ordnete
der IGH jedenfalls nicht an. Für Bosnien
also nurein moralischer Sieg.
Die Durchsetzung von Urteilen erfolgt

u.U. über Maßnahmen des Weltsicher-

heitsrats"“. Dessen neugewonnene
Handlungsfähigkeit könnte deshalb auch
den IGH-Urteilen mehr Bedeutungverlei-

hen.
Aufgrund der neuen Weltlage wird der

IGH allerdings über sein Verhältnis zum
UN-Sicherheitsrat nachdenken müssen.
Ungeklärt ist bisher nämlich, ob Beschlüs-
se dieses UNO-Gremiums auch für den
IGH verbindliches Recht darstellen, oder

ob das Gericht diese ggf. überprüfen
kann. Anlaß für diese Frage war ein An-
trag Libyens im vorigen Jahr. Der Wü-

stenstaat mit seinem exzentrischen Revo-
lutionsführer hatte sich an das Gericht ge-
wandt, um UNO-Sanktionen abzuwen-

den, mit denen es zur Auslieferung zweier

libyscher Staatsbürger an die USA und
Großbritannien gezwungen werdensollte.

Die beiden waren dort wegen des Locker-
bie-Anschlags'® angeklagt worden'”,
Der IGH lehnte den libyschen Eilantrag
ab, da eine Resolution des Weltsicher-

heitsrates die Ansprüche der USA und
Großbritanniens rechtlich stütze. Ob aber
diese Resolution zurecht ergangen war,
prüfte der IGH nicht — obwohl die Hoch-
stilisierung der Angelegenheit zu einer
„Bedrohung des Weltfriedens und derin-
ternationalen Sicherheit“ (was erst die
Anordnung von Embargo-Maßnahmen
ermöglichte) verbreitetes Kopfschütteln
ausgelösthatte.

Internationale
Menschenrechtsgerichte

Individuensind vor dem IGH allgemein
nicht klageberechtigt, obwohl der Schutz
von Menschenrechten eine sehr individu-

elle Sacheist.
Eine Beschwerdemöglichkeit für Eir-

zelpersonen sieht dagegen das Fakultativ-
protokoll zum UN-Pakt über bürgerliche
und politische Rechte von 1966 vor. Die
BRD unterzeichnete es jüngst als 46.
Staat'”. Danach können auch Einzelper-
sonen nach Ausschöpfung des innerstaat-
lichen Rechtswegs Beschwerde beim UN-
Menschenrechtsausschuß einlegen. Die-

ser hat jedoch lediglich das Recht, einen
Bericht vorzulegen und eine „gütliche Ei-
nigung“ herbeizuführen”. Schon seit
langem wird daher darüber diskutiert, ob

nicht weitergehendere Instrumente erfor-

Die °

UN-Menschenrechtsgerichtshof. Ent-
sprechendeInitiativen vor allem der west-
lichen Industriestaaten”® haben derzeit
jedoch wenig Verwirklichungschancen,
wie die Vorbereitungen zur Wiener UNO-
Menschenrechtskonferenz im Juni 1993
gezeigt haben.’!

Vorbild für derartige Pläne sind der eu-
ropäische bzw. amerikanische Menschen-
rechtsgerichtshof”. Der Europäische

Gerichtshof für Menschenrechte in Straß-
burg besteht bereits seit 1959 und ist eine
Einrichtung des Europarats (nicht zu ver-
wechseln mit dem Europäischen Gerichts-
hof [EuGH] der EG in Luxemburg)?
Das Straßburger Gericht überwacht die

Einhaltung der Europäischen Menschen-
rechtskonvention (EMRK). Doch auf di-

rektem Wege könnensich Individuen auch

nicht an dieses Gericht wenden. Sie müs-
sen ihre Beschwerde (nach Ausschöpfung
des innerstaatlichen Rechtswegs) an eine
vorgeschaltete Kommission richten, die

dann eventuell den Fall vor den Gerichts-
hofbringt*.

Internationaler Strafgerichtshof

Derartige — bisher nur regional beste-
hende — Menschenrechtsgerichte können
die beteiligten Staaten allerdings nur zur
Einhaltung ihrer Verpflichtungen verur-
teilen bzw. den Opfern Entschädigungen

 
zusprechen. Sie könnenjedoch keine Stra-
fen gegen Verantwortliche verhängen.
Dies wäre Aufgabe eines — bislang nicht
existierenden — internationalen Strafge-
richtshofs, Die Einrichtung eines derarti-
gen Gerichts wird seit dem Ende des 1.
Weltkriegs unter VölkerrechtlerInnen dis-
kutiert®. (Die internationalen Militärtri-
bunale in Nürnberg und Tokio”, bei de-
nen einige Hauptkriegsverbrecher des
Zweiten Weltkriegs abgeurteilt wurden,
haben, da sie ausschließlich aus Richtern
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der Siegernationen bestanden, einen ande-

ren Charakter.)

Heute wird, zumindest in der Völker-
rechtskommission der UNO, nicht mehr
über das „Ob“eines Internationalen Straf-
gerichtshofs gestritten, sondern nur noch
über dessen Ausgestaltung”. Der end-
gültige Durchbruch dieser Idee ist darin
aber wohl kaum zu sehen. Noch ungeklärt

ist z.B., ob ein Internationaler Strafge-
richtshof ausschließlich zuständig sein
soll (evtl. nur für bestimmte Delikte”?)
oder ob er konkurrierend neben den natio-
nalen Gerichten stehen müßte. Bei einer
konkurrierenden Zuständigkeit würden

die betroffenen Staaten von Fall zu Fall
entscheiden, ob sie selbst Gerichtsbarkeit
ausüben oder den Fall an den Internationa-
len Strafgerichtshof übergeben. Denkbar
ist auch, das Internationale Strafgericht

als reines Rechtsmittelgericht gegen na-
tionale Urteile auszugestalten. Offen sind

außerdem noch viele praktische Fragen:
Wersoll klageberechtigt sein? Wieist die
Strafe zu vollstrecken? Wie kann die An-
wesenheit der Angeklagten vor Gerichtsi-
chergestellt werden?

Bislang war die Forderung nach einem
Internationalen Strafgerichtshof vor allem
eine bedeutungsschwangere Geste in zu-
gespitzten militärischen Konflikten wie
dem Golfkrieg 1991. Auch im heutigen
Jugoslawien-Konflikt kamen derartige
Forderungen auf. Als Reaktion auf die
Massenvergewaltigungen wurden sie vor

allem von der internationalen Frauenbe-
wegung erhoben”. Nach langem Zö-
gern” hat der Weltsicherheitsrat”' jetzt
ein Kriegsverbrechertribunal einge-
setzt”. In Ermangelung einer bereits be-
stehenden ständigen Einrichtung soll spe-
ziell für den aktuellen Konflikt ein Ad-
Hoc-Strafgerichtshof eingerichtet wer-
den. 11 RichterInnen und 373 Mitarbeite-
rInnen sollen für die nicht ausschließlich

gegen Serben gerichteten Verfahren ein-
gesetzt bzw. eingestellt werden. Ob die
Angeklagten aber je vor dem Gericht er-

scheinen, ist mehr als fraglich: man wird
wohl in Abwesenheit verhandeln müssen.
Möglich ist daneben auch, Kriegsver-

brecherInnen und VölkermörderInnen

vor nationalen Gerichten abzuurteilen”,
So stellt das deutsche Strafrecht aufgrund
internationaler Abkommen etwa den Völ-
kermord unter Strafe, egal wo er began-
gen wurde.

Abgesehen davon, daß Ex-Nazi-
Deutschland wohl kaum der richtige Ort

sein dürfte, stellvertretend für die Welt
über VölkermörderInnen zu Gericht zu
sitzen, stellen sich bei einem nationalen
Vorgehen auch grundsätzliche praktische
Probleme. Eine Verhandlung ohne Ange-
klagte dürfte jedenfalls vor einem nicht
unmittelbar betroffenen nationalen Ge-
richt als reine Farce empfunden werden.
Die USA behalten sich deshalb vor, eine
nationale Anklage auch per Entführung
des Angeklagten durchzusetzen”* — der
Feldzug gegen Panamazur Festnahmedes

Staatschefs und Drogenhändlers Noriega

istnoch in guter Erinnerung.

Symbolik oder Kriegserklärung

Ein Überblick über die bisher prakti-
zierten bzw. diskutierten Modelle interna-
tionaler Rechtsprechung macht eines
deutlich: Wirklich streitschlichtende Wir-
kungkann sie nur dort haben, wo sich die

beteiligten Staaten einvernehmlich (auf
Dauer oder im Einzelfall) dem angerufe-
nen Gericht unterworfen haben. Gerade

bei wirklich verhärteten Konfliktlinien
wie z.B. im Bosnien-Konflikt wird dies

nicht mehr möglich sein. Internationale

Rechtsprechung ist dann bestenfalls sym-
bolische Politik, vergleichbar mit privat
organisierten internationalen „Tribuna-
len“. Wenn jedoch den Großmächten mi-
litärische Interventionen opportun er-
scheinen, wird eine internationale Völker-

recht-, Menschenrecht- oder Strafrecht-
sprechung zur Stichwortgeberin degra-
diert, die Beschlüsse des Weltsicherheits-

rates ggf. juristisch und politisch legiti-
miert. Dies mag begrüßen, wer glaubt, auf
militärischem Wege mehrere Dutzend
blutiger Regionalkonflikte „lösen“ zu

können. Eine juristische Alternative zum
militärischen Gemetzelist die internatio-
nale Rechtsprechung allerdings nicht. Ist
erst ein bestimmtes Konfliktniveau er-
reicht, gibt es keine „sanften Interventio-
nen“ mehr.

Christian Rath lebt als Doktorand in
Freiburg.
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